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Protokoll 
 

 

über die am 7. Februar 2017 von 18.00 Uhr bis 20.25 Uhr im Sitzungszimmer des Kommunal-

zentrums unter dem Vorsitz von Bürgermeister Mag. Stefan Seiwald abgehaltene 

 

 

9. Gemeinderatssitzung (Gemeinderatsperiode 2016 – 2022) 
 

 

Anwesend: Hubert Almberger, Simon Aschaber, Christine Bernhofer, Hanspeter  

Ellmerer, Alois Foidl, Christine Gschnaller, Susanne Hartrumpf, Andrea  

Hauser, Melanie Hutter, Heribert Mariacher, Johann Mayr, Claudia Pali, 

Petra Sojer, MSc, Robert Steger, Mag. Maria Strele, Peter Wallner,  

Robert Wurzenrainer, Dr. Georg Zimmermann 

 

Entschuldigt: niemand 

 

Unentschuldigt: niemand 

 

Schriftführer: Dr. Ernst Hofer, MBA 

 

 

 

 

 

www.st.johann.tirol 
 

   

Marktgemeinde St. Johann in Tirol 
Bahnhofstraße 5, 6380 St. Johann in Tirol 
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Tagesordnung 
 

 

 

 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 
 

1) Vorstellung eines Projekts am Oberhofenweg: „Neue Heimat Tirol“ 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 
 

1) Abschluss eines Prekariumsvertrags mit dem Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus St. Jo-

hann in Tirol 

2) Änderung der Kurzparkzonenregelung: „Ersatzparkplatz Klausner“ 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 
 

1) Bauausschuss 

1) Abschluss von Raumordnungsverträgen: 

a) Dipl.-Ing. Johann Ritsch und Isabella Ritsch 

b) Gertraud Prem, Angelika Schmiedberger und Thomas Schmiedberger 

2) Änderungen des Flächenwidmungsplans: 

a) Gst. 207/8 und 213/7 (Gertraud Prem und andere) 

b) Gst. 3058/16, 3058/36, 3094/2 und 3094/8 (Dipl.-Ing. Johann Ritsch und andere) 

c) Gst. 67/9 (Masianco Restaurantbetriebs GmbH und andere) 

d) Gst. 1076/1 (Mag. Dieter Weihs) 

e) Gst. 6151/1 (Anna Hopfgartner und andere) 

f) Gst. 2219/7 (BB Living GmbH) 

g) Gst. 408/17 („Neue Heimat Tirol“) 

3) Erlassung von Bebauungsplänen: 

a) Gst. 2853/3 und 2853/4 (Julia Bachler, Alexander Bachler) 

b) Gst. 3476/9 (Anja Jöchl) 

c) Gst. 3058/16, 3094/2, 3094/8 und 3094/9 (Dipl.-Ing. Johann Ritsch und andere) 

d) Gst. 408/17 („Neue Heimat Tirol“) 
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2) Finanzausschuss 

1) Neuerlassung der Müllabfuhrordnung 

2) Neuerlassung der Abfallgebührenordnung 

 

3) Straßenausschuss 

1) Mittelfreigabe: Straßen- und Pflasterarbeiten (Masterplan) 

 

4) Überprüfungsausschuss 

1) Bericht über die fünfte Überprüfungsausschusssitzung 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 
 

 

 

 

 

Am Beginn der Sitzung sind 19 Gemeinderäte anwesend. 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 
 

1) Vorstellung eines Projekts am Oberhofenweg: „Neue Heimat Tirol“ 

 

Dipl.-Ing. Gunther Koppelhuber präsentiert ein Bauvorhaben der „Neuen Heimat Tirol“ am 

Oberhofenweg mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszimmers projiziert 

werden. Auszüge aus der Präsentation sind diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage A an-

gehängt. 

 

Auf Kritik (vor allem: Christine Bernhofer) stößt, dass die Wohnungen nicht vermietet werden 

(vorgesehen sind nur Wohnungen zum Kauf oder zum sogenannten Mietkauf). Mag. Maria 

Strele wünscht sich für St. Johann in Tirol generell „innovativere Sachen“, etwa Mehrgenera-

tionenhäuser oder autofreie Siedlungen. Für Heribert Mariacher sind mehrere Aspekte unge-

klärt, etwa jener der Zufahrt. Er möchte diese Gesichtspunkte vor einer Umwidmung des be-

troffenen Grundstückes (siehe dazu Tagesordnungspunkt III.1.2.g) geklärt wissen, dringt mit 

seinem Ansinnen aber nicht durch. 

 

In Anspielung auf die Anwesenheit einer Schulklasse gibt der Bürgermeister dem Wohnungs-

ausschuss die „Hausübung“ mit, den tatsächlichen Bedarf an Mietwohnungen für das Projekt 

am Oberhofenweg festzustellen. 
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II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 
 

1) Abschluss eines Prekariumsvertrags mit dem Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus St. Jo-

hann in Tirol 

 

Der Amtsleiter erläutert den Sachverhalt. 

 

Beschluss (19:0): 
 

Der Abschluss des Prekariumsvertrags mit dem Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus  

St. Johann in Tirol laut Anlage B dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

2) Änderung der Kurzparkzonenregelung: „Ersatzparkplatz Klausner“ 

 

Der Amtsleiter erläutert den Sachverhalt. 

 

Beschluss (19:0): 
 

Verordnung 
 

Gemäß §§ 25 Abs. 1, 43 Abs. 1 lit b Z 1, 94d Z 1b und 94d Z 4 lit a Straßenverkehrsordnung 

1960, BGBl. Nr. 159/1960, in der Fassung BGBl. I Nr. 6/2017, wird aus Gründen der Sicher-

heit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs, folgende Verkehrsmaßnahme (Kurzparkzone 

„Ersatzparkplatz Klausner“) verfügt: 

 

§ 1. Die in der Anlage A zu dieser Verordnung angeführten Straßenverkehrszeichen und Zu-

satztafeln sind gemäß dieser Anlage anzubringen. 

 

§ 2. Diese Verordnung ist durch die in § 1 näher genannten Straßenverkehrszeichen und Zu-

satztafeln kundzumachen und tritt mit deren Anbringung in Kraft. 

 

Der Gemeinderat hält fest, dass das Anhörungsverfahren gemäß § 94f Abs. 1 lit b Z 2 StVO 

(Mitwirkung) durchgeführt worden ist. 

 

Diese Verordnung enthält eine Anlage (Anlage A der Verordnung = Anlage C dieses Ge-

meinderatsprotokolls). 
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Beschluss (19:0): 
 

Verordnung 
 

Aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 5 Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, wird 

Nachstehendes verordnet: 

 

§ 1. Die Markgemeinde St. Johann in Tirol erhebt für das Parken von mehrspurigen Kraftfahr-

zeugen in der Kurzparkzone „Ersatzparkplatz Klausner“ von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 

12 Uhr und von 14 Uhr bis 18 Uhr, ausgenommen an Feiertagen, eine Abgabe (Kurzparkzo-

nenabgabe). Die höchstzulässige Parkdauer beträgt 180 Minuten. 

 

§ 2. Von der Abgabenpflicht nach § 1 sind ausgenommen: 

 

a) Einsatzfahrzeuge und Fahrzeuge im öffentlichen Dienst gemäß § 26 und 26a Straßen-

verkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960 idF BGBl. I Nr. 6/2017 

b) Fahrzeuge des Straßendienstes und der Müllabfuhr gemäß § 27 Straßenverkehrsord-

nung 1960, BGBl. Nr. 159/1960 idF BGBl. I Nr. 6/2017 

c) Fahrzeuge, die von Ärzten bei einer Fahrt zur Leistung ärztlicher Hilfe gelenkt werden, 

sofern sie beim Abstellen mit einer Tafel gemäß § 24 Abs. 5 Straßenverkehrsordnung 

1960, BGBl. Nr. 159/1960 idF BGBl. I Nr. 6/2017, gekennzeichnet sind 

d) Fahrzeuge, die von Personen im diplomierten ambulanten Pflegedienst bei einer Fahrt 

zur Durchführung solcher Pflege gelenkt werden, sofern sie beim Abstellen mit einer Ta-

fel gemäß § 24 Abs. 5a Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960 idF BGBl. I 

Nr. 6/2017, gekennzeichnet sind 

e) Fahrzeuge, die von Inhabern eines Parkausweises für Behinderte gemäß § 29b Stra-

ßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960 idF BGBl. I Nr. 6/2017, abgestellt oder 

in denen solche Personen befördert werden, sofern die Fahrzeuge beim Abstellen mit 

diesem Ausweis gekennzeichnet sind 

 

§ 3. Zur Entrichtung der Kurzparkzonenabgabe ist der Lenker des Fahrzeugs verpflichtet. 

 

§ 4. Die Kurzparkzonenabgabe beträgt EUR 0,50 für jede angefangene halbe Stunde der 

Parkdauer. Der Abgabenanspruch entsteht mit dem Beginn des Parkens. Gleichzeitig wird 

die Kurzparkzonenabgabe fällig. 
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§ 5. (1) Die Kurzparkzonenabgabe ist bei Parkbeginn zu entrichten. 

 

(2) Die Kurzparkzonenabgabe kann durch die Verwendung von Parkscheinen (Abs. 3), mit-

tels Anwendungssoftware für Mobilgeräte (Mobile App) oder per Short Message (SMS) ent-

richtet werden. Die Entrichtung der Kurzparkzonenabgabe via Mobile App oder SMS ist nur 

bei Betreibern zulässig, die von der Marktgemeinde St. Johann in Tirol hierzu autorisiert sind. 

Zur korrekten Entrichtung der Kurzparkzonenabgabe sind die Vorgaben des jeweiligen Be-

treibers einzuhalten. 

 

(3) Wird die Kurzparkzonenabgabe durch Parkscheine entrichtet, sind solche mit einem For-

mat von etwa 55 mm * 135 mm mit dem Aufdruck „Marktgemeinde St. Johann in Tirol“ und 

des Gültigkeitszeitraums (Datum und Uhrzeit), für den die Abgabe entrichtet wurde, zu ver-

wenden. 

 

(4) Die Parkscheine sind aus den von der Marktgemeinde St. Johann in Tirol bei der Kurz-

parkzone aufgestellten Parkscheinautomaten nach Einwurf des der Parkdauer entsprechen-

den Münzgeldes und durch Bedienung der Aufforderungstaste zu entnehmen. 

 

(5) Die Parkscheine sind am Kraftfahrzeug hinter der Windschutzscheibe und durch diese gut 

lesbar, im Falle des Fehlens einer solchen an einer sonst geeigneten Stelle, deutlich wahr-

nehmbar anzubringen. 

 

(6) Während des Parkens dürfen nur Parkscheine für die jeweils in Anspruch genommene 

Parkzeit angebracht sein. 

 

(7) Die Parkscheine nach Abs. 3 sind mit einem zusätzlichen Kontrollabschnitt versehen, um 

gegebenenfalls in einem Vergütungssystem verwendet werden zu können. 

 

(8) Parkscheine dürfen ausschließlich von der Marktgemeinde St. Johann in Tirol oder in de-

ren Auftrag hergestellt werden. 

 

§ 6. Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages des Anschlags an der Amtstafel in 

Kraft. 

 

 

 

 

 



110 
 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 
 

1) Bauausschuss 

1) Abschluss von Raumordnungsverträgen: 

a) Dipl.-Ing. Johann Ritsch und Isabella Ritsch 

 

Beschluss (19:0): 
 

Der Abschluss des Raumordnungsvertrags mit Dipl.-Ing. Johann Ritsch und Isabella 

Ritsch laut Anlage D dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

b) Gertraud Prem, Angelika Schmiedberger und Thomas Schmiedberger 

 

Beschluss (19:0): 
 

Der Abschluss des Raumordnungsvertrags mit Gertraud Prem, Angelika Schmiedber-

ger und Thomas Schmiedberger laut Anlage E dieses Gemeinderatsprotokolls wird 

genehmigt. 

 

Beschluss (19:0): 
 

Die Erklärung an Eides statt laut Anlage F dieses Gemeinderatsprotokolls wird zu-

stimmend zur Kenntnis genommen. 

 

2) Änderungen des Flächenwidmungsplans: 

a) Gst. 207/8 und 213/7 (Gertraud Prem und andere) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (17:1): [Bürgermeister Mag. Stefan Seiwald abwesend] 
 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktgemeinde  

St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 207/8 (ehemals Teile der Gst. 207/1 und 213/2) 

von Freiland in Verkehrsfläche 
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 Umwidmung des Gst. 213/7 (ehemals Teil des Gst. 213/2) von Freiland in Wohn-

gebiet 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage G dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, wel-

che einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auf-

legungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 

 

b) Gst. 3058/16, 3058/36, 3094/2 und 3094/8 (Dipl.-Ing. Johann Ritsch und andere) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (18:1): 
 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktgemeinde  

St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 3058/16 (rund 79 m²) von Wohngebiet in Frei-

land 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 3058/36 (rund 1 m²) von Freiland in Wohngebiet 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 3094/2 (rund 96 m²) von Freiland in Wohngebiet 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 3094/8 (rund 203 m²) von Freiland in Wohnge-

biet 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage H dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, wel-

che einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 
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Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auf-

legungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 

 

c) Gst. 67/9 (Masianco Restaurantbetriebs GmbH und andere) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (13:6): 
 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktgemeinde  

St. Johann in Tirol: 

 

 Festlegung der Zulässigkeit von drei Freizeitwohnsitzen auf Gst. 67/9 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage I (Ida) dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auf-

legungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 

 

d) Gst. 1076/1 (Mag. Dieter Weihs) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (17:1): [Peter Wallner abwesend] 
 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktgemeinde  

St. Johann in Tirol: 
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 Umwidmung eines Teils des Gst. 1076/1 (rund 193 m²) von Freiland in Sonderflä-

chen für land- und forstwirtschaftliche Gebäude und Anlagen mit folgenden Festle-

gungen: Almgebäude mit Wohnteil, Wohnnutzfläche: höchstens 20,5 m², Zähler: 

15 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage J dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, wel-

che einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auf-

legungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 

 

e) Gst. 6151/1 (Anna Hopfgartner und andere) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (17:0): [Dr. Georg Zimmermann stimmt nicht mit, Peter Wallner abwe-
send] 
 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktgemeinde  

St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 6151/1 (rund 6.651 m²) von Freiland in Allgemei-

nes Mischgebiet, wobei als Wohnungen nur betriebstechnisch notwendige Woh-

nungen und Wohnungen für den Betriebsinhaber und das Aufsichts- und War-

tungspersonal errichtet werden dürfen 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage K dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, wel-

che einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auf-

legungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 
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berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 

 

f) Gst. 2219/7 (BB Living GmbH) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (18:1): 
 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktgemeinde  

St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung des Gst. 2219/7 (rund 2.480 m²) von Allgemeines Mischgebiet mit 

beschränkter Wohnnutzung in Sonderfläche für Widmungen mit Teilfestlegungen, 

Festlegung von verschiedenen Verwendungszwecke der Teilflächen, Festlegung 

des Zählers: 14 

 Erdgeschoß und erstes oberirdisches Geschoß (laut planlicher Darstel-

lung): Allgemeines Mischgebiet, wobei als Wohnungen nur betriebstech-

nisch notwendige Wohnungen und Wohnungen für den Betriebsinhaber 

und das Aufsichts- und Wartungspersonal errichtet werden dürfen 

 zweites oberirdisches Geschoß und Dachgeschoß (laut planlicher Dar-

stellung): standortgebundene Sonderfläche mit folgender Festlegung: 

Werkstätte der Lebenshilfe mit vier Wohneinheiten des betreuten Woh-

nens 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage L dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, wel-

che einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auf-

legungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 
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g) Gst. 408/17 („Neue Heimat Tirol“) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (16:3): [davon eine Ablehnung in Form einer Enthaltung] 
 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktgemeinde  

St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung des Gst. 408/17 (rund 6.547 m²) von Freiland in Wohngebiet 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage M dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, wel-

che einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Aufle-

gung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entsprechende 

Änderung. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auf-

legungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wo-

chen. 

 

3) Erlassung von Bebauungsplänen: 

a) Gst. 2853/3 und 2853/4 (Julia Bachler, Alexander Bachler) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (17:1): [Bürgermeister Mag. Stefan Seiwald abwesend] 
 

Der Entwurf des Bebauungsplans für die Gst. 2853/3 und 2853/4 von Dr. Erich Ortner 

vom 12. Dezember 2016 („18/2016 Bachler“) wird gemäß § 66 Abs. 1 erster Satz 

TROG 2016 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 66 Abs. 2 

TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung des Entwurfes nach 

§ 66 Abs. 1 erster Satz TROG 2016 gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung 

des Bebauungsplans. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn inner-

halb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von 

einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 
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b) Gst. 3476/9 (Anja Jöchl) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (18:1): 
 

Der Entwurf des Bebauungsplans für das Gst. 3476/9 von Dr. Erich Ortner vom  

20. Dezember 2016 („19/2016 Schennach/Jöchl“) wird gemäß § 66 Abs. 1 erster Satz 

TROG 2016 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 66 Abs. 2 

TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung des Entwurfes nach 

§ 66 Abs. 1 erster Satz TROG 2016 gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung 

des Bebauungsplans. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn inner-

halb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von 

einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 

 

c) Gst. 3058/16, 3094/2, 3094/8 und 3094/9 (Dipl.-Ing. Johann Ritsch und andere) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 

 

Beschluss (18:1): 
 

Der Entwurf des Bebauungsplans für die Gst. 3058/16, 3094/2, 3094/8 und 3094/9 

von Dr. Erich Ortner vom 16. Jänner 2017 („01/2017 Ritsch/Kaiser“) wird gemäß § 66 

Abs. 1 erster Satz TROG 2016 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. 

Gemäß § 66 Abs. 2 TROG 2016 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung 

des Entwurfes nach § 66 Abs. 1 erster Satz TROG 2016 gleichzeitig der Beschluss 

über die Erlassung des Bebauungsplans. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechts-

wirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellung-

nahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben 

wurde. 

 

d) Gst. 408/17 („Neue Heimat Tirol“) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Verhandlungsgegen-

standes. 
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Beschluss (16:3): 
 

Der Entwurf des Bebauungsplans für das Gst. 408/17 von Dr. Erich Ortner vom  

16. Jänner 2017 („02/2017 NHT“) wird gemäß § 66 Abs. 1 erster Satz TROG 2016 

aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 66 Abs. 2 TROG 2016 

erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung des Entwurfes nach § 66 Abs. 1 

erster Satz TROG 2016 gleichzeitig der Beschluss über die Erlassung des Bebau-

ungsplans. Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auf-

legungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 

 

2) Finanzausschuss 

1) Neuerlassung der Müllabfuhrordnung 

 

Beschluss (19:0): 
 

Verordnung 
 

Die Müllabfuhrordnung laut Anlage N dieses Gemeinderatsprotokolls wird erlassen. 

 

2) Neuerlassung der Abfallgebührenordnung 

 

Beschluss (19:0): 
 

Verordnung 
 

Die Abfallgebührenordnung laut Anlage O (Otto) dieses Gemeinderatsprotokolls wird er-

lassen. 

 

3) Straßenausschuss 

Mittelfreigabe: Straßen- und Pflasterarbeiten (Masterplan) 

 

Beschluss (19:0): 
 

Für die Straßen- und Pflasterarbeiten (Masterplan) im Zentrum werden für die Jahre 2017 

und 2018 insgesamt EUR 1.055.685,60 brutto freigegeben. Für das Jahr 2017 werden zu-

nächst EUR 430.000,00 brutto freigegeben. 

HHSt. 363-002 
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4) Überprüfungsausschuss 

1) Bericht über die fünfte Überprüfungsausschusssitzung 

 

Die Vorsitzende des Überprüfungsausschusses, Christine Gschnaller, verliest das Proto-

koll über die fünfte Überprüfungsausschusssitzung vom 19. Jänner 2017. 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 
 

Antrag Schutzweg. Es liegt ein Antrag der Gemeinderatspartei „Die St. Johanner Freiheitlichen 

(FPÖ)“ vor: „Errichtung Fußgängerübergang Neubauweg (Tourismusfachschule – Haus Neu-

ner“). 

 

Der Antrag ist diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage P angeschlossen. 

 

Der Amtsleiter verliest den Antrag und weist darauf hin, dass die Entscheidung, ob ein solcher 

Schutzweg („Zebrastreifen“) angebracht wird, der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel obliegt. Auf 

Anregung von Alois Foidl hin wird der Antrag zunächst im Straßenausschuss behandelt und 

dann an die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel weitergeleitet. 

 

Antrag Müllgefäße. Es liegt ein Antrag von Claudia Pali vor: „Austausch und Verbleib der Müll-

kübel an der Achenpromenade“. 

 

Der Antrag ist diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage Q angeschlossen. 

 

Der Amtsleiter erklärt, dass hier die Zuständigkeit des Tourismusverbandes gegeben ist. Der An-

trag sei bereits an diesen weitergeleitet worden. 

 

Eintragungszeiträume bei Volksbegehren. Mag. Maria Strele erkundigt sich, ob bei zukünfti-

gen Volksbegehren die Eintragungszeiträume im Gemeindeamt auf der Homepage der Ge-

meinde publiziert werden können. Der Amtsleiter sagt dies zu. 

 

Aufkleber. Robert Wurzenrainer zeigt sich unerfreut über das Anbringen von Aufklebern und 

dergleichen auf Verkehrszeichen und sonstigen Einrichtungen. Mag. Maria Strele spricht von 

„Stadtkultur“, mit der man „fertig werden“ müsse. Der Bürgermeister zeigt für diese Position we-

nig Sympathie: Es gehe hier um Eingriffe in fremde Rechte, welche nicht zu tolerieren seien. 

Heribert Mariacher regt an, eine entsprechende Information (Unterlassen des Anbringens) in den 

St. Johanner Gemeindenachrichten zu kommunizieren. 
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Reaktion auf Zeitungsartikel. Claudia Pali zeigt sich ob einer kritischen Formulierung zur FPÖ-

Ablehnung des Prekariumsvertrags zwischen der Gemeinde und dem Verein „Inkuga“ im „Grü-

nen Blatt“ („INSIDE ST. JOHANN Die GRÜNE St. Johanner Zeitung | 2016 | Ausgabe 2“) empört. 

Es sei ihr Recht, Anfragen nach ihrem Dafürhalten zu stellen, und folglich finde sie „es nicht wirk-

lich okay“, in besagter Zeitung zu lesen, die ablehnende Haltung der FPÖ fuße vermutlich unter 

anderem darauf, dass für die Inkuga-Vereinsmitgliedschaft kein „Nachweis zur deutschnationalen 

Volksgesinnung“ erforderlich sei. Sie schließt ihre Ausführungen mit der Interjektion „Pfui!“ ab. 

 

Appell. Der Bürgermeister appelliert daraufhin „an alle“ Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, 

eine „Wortwahl“, welche nicht einer „fachlichen und sachlichen Ebene“ folge, zu vermeiden. Dies 

sei ein Stil, den „wir nicht brauchen“. 

 

Dieses Protokoll enthält 17 Anlagen. 

 

St. Johann in Tirol, 7. Februar 2017 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

 

Der Schriftführer:     Gemeinderäte: 










































































































